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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Borrentin  

vom 28.02.2023 

VO/GV 20/23/102 
 

Top 6.3 Stellungnahme der Gemeinde nach § 36 BauGB 
- Neubau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in Lindenhof 

Frau Neubert erläutert die nunmehr eingetretenen Änderungen am Sachverhalt. Durch die 
beiden zuvor gefassten Beschlüsse (TOP 6.1 und 6.2) ist die Planreife gem. § 33 BauGB nun 
gegeben. Sie erläutert die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen. Der Bauantrag 
war zu einem zu frühen Zeitpunkt eingereicht worden. Die Vorlage wurde vor Bekanntwerden 
des Vorziehens der Sitzung und Erweiterung um die Beschlussfassungen zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan fertiggestellt. Frau Neubert stellt klar, dass zukünftig 
derartige „Hau-Ruck“-Aktionen nicht mehr erfolgen und der Verwaltung mindestens 14 Tage vor 
einer Gemeindevertretersitzung die Unterlagen zur Verfügung zu stellen sind. Nur so kann eine 
ordnungsgemäße Vorbereitung und Prüfung gewährleistet werden. 
 
Der Beschlussvorschlag wird aufgrund der Änderungen wie folgt angepasst: 
 
 
Beschluss: geändert 
Die Gemeindevertretung erteilt das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Antrag 
der Solarpark Lindenhof GmbH zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem 
Flurstück 98, Flur 3, Gemarkung Lindenhof. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

6 0 0 

 
 


